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BUNDESMINISTERIUM tUr 
WIRTSCHAFT und ARBEIT 

Name/Durchwahl: 
Mag. Erwin Rath/6494 

Geschäftszahl: 
451.012J3j1-X/1I00 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Angestelltengesetz, das Schau
spielergesetz und das Journalistengesetz geändert werden 
(2. Arbeitsrechtliches EURO-Anpassungsgesetz - 2. AEAPG) 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit übermittelt beigeschlossen den 

Entwurf eines Bundesgesetzes. mit dem das Angestefltengesetz, das Schauspieler

gesetz und das Journalistengesetz (2. Arbeitsrechtliches EURO-Anpassungsgesetz 

- 2. AEAPG) geändert werden. 

Als Frist für die Abgabe der Stellungnahme wurde der 

festgesetzt. 

Anlage: 
Exemplaranzahl: 25 

F~ die Richti9~eit 
d1( t~~png~\ I 

r 

16. Februar 2001 

Wien, am 20. Dezember 2000 
Für den Bundesminister: 

Mathilde Knöfler 

A-1011. Stubenring 1. Tel: +43 (1) 71100. Fax: +43 (1) 713 79 95 
E-Mail: post@X1.bmwa.gv.at. Homepage: www.bmwa.gv.at 
DVR: 0037257 
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Anlage zu Zl. 451.012/38-X/1100 

Entwurf 

Bundesgesetz, mit dem das Angestelltengesetz, das Schauspielergesetz und das 
Journalistengesetz geändert werden (2. Arbeitsrechtliches Euro-Anpassungsgesetz -
2. AEAPG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikell 

Änderung des AngesteJltengesetzes 

Das Angestelltengesetz, BGBl. Nr. 292/1921, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 
44/2000, wird wie folgt geändert: 

1. § 36 lautet: 

,,§ 36. Eine Vereinbarung, durch die der Angestellte für die Zeit nach der Beendigung des 
Dienstverhältnisses in seiner Erwerbstätigkeit beschränkt wird (Konkurrenzklausel), ist nur insoweit 
wirksam, als: 

I. der Angestellte zur Zeit der Vereinbarung nicht minderjährig ist, 
2. sich die Beschränkung auf die Tätigkeit in dem Geschäftszweige des Dienstgebers bezieht und 

den Zeitraum eines Jahres nicht übersteigt, und 
3. die Beschränkung nicht nach Gegenstand, Zeit oder Ort und im Verhältnis zu dem geschäftlichen 

Interesse, das der Dienstgeber an ihrer Einhaltung hat, eine unbillige Erschwerung des 
Fortkommens des Angestellten enthält." 

2. Dem Artikel X Abs. 2 wirdfolgende Z 6 angefogt: 
,,6. § 36 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. Xxx/2001 tritt mit 1. Jänner 2002 in 

Kraft." 

Artikel 2 

Änderung des Schauspielergesetzes 

Das Schauspielergesetz, BGBL Nr. 441/1922, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 
44/2000, wird wie folgt geändert: 

1. § 5 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die Vorschrift des Abs. 1 gilt nicht für Vereinbarungen mit Mitgliedern, die für nicht mehr als 
60 Aufführungen im Jahr verpflichtet werden." 

2. § 11 Abs. 1 erster Satz lautet: 

.,( 1) Ist ein Mitglied nach Antritt des Dienstverhältnisses durch Krankheit oder Unglücksfall an der 
Leistung seiner Dienste verhindert, ohne daß es die Verhinderung vorsätzlich oder durch grobe 
Fahrlässigkeit herbeigeführt hat, so behält es seinen Anspruch auf die festen Bezüge bis zur Dauer von 
sechs Wochen." 

3. § 23 Abs. 3 zweiter Satz lautet: 

"Diese Vorschrift gilt nicht für Vertragsverhältnisse der im § 5 Abs. 3 bezeichneten Art, ferner für 
Vertragsverhältnisse von mindestens zweijähriger Dauer, endlich für Balletteleven, die das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben und für EinzeldarsteIler (Solotänzer) des Balletts." 

4. § 53 Abs. 3 zweiter Satz tritt mit Ab/aufdes 31. Dezembers 2001 außer Kraft. 

5. Dem § 53 werdenfo/gende Absätze 5 und 6 angejUgt: 

,,(5) § 5 Abs. 3, § 23 Abs. 3 zweiter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. XXx/2001 
treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

,,(6) § 11 Abs. 1 erster Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. XXX/2001 tritt mit 
1. Jänner 2002 in Kraft und ist auf Dienstverhinderungen anzuwenden, die in nach dem I. Jänner 2002 
begonnenen Bühnendienstverhältnissen eingetreten sind." 

Dok.Name: EuroMaterielllKlAbt.llRath Stand: 14.12.2000 
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Artikel 3 

Änderung des Journalistengesetzes 

Das JournalisteQgesetz, StGBI. Nr. 8811920, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 
178/1999, wird wie folgt geändert: 

§ J 2 tritt mit Ablauf des 31. Dezembers 2001 außer Kraft. 
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Vorblatt 

Problem: 

Im Arbeitsvertragsre«ht enthalten mehrere Bestimmungen Bezugnahmen auf seit Jahrzehnten veraltete 
Währungseinheiten (AngG - "Kronen", Schauspiel erG - "Steuereinheiten"). 

§ 12 Abs. 3 JournG sieht die Verhängung einer Geldstrafe von einem Schiedsgericht vor, wobei davon 
auszugehen ist, dass die gesetzliche Regelung dieser Schiedsgerichtsbarkeit angesichts der im ASGG 
vorgesehenen Laiengerichtsbarkeit nicht mehr zeitgemäß ist. Zudem ist die Regelung des § 12 
verfassungsrechtlich bedenklich. 

Ziele: 

Mit der vorliegenden Sammelnovelle sollen jene materiellen gesetzlichen Bestimmungen des 
Arbeitsvertragsrechts, die Bezugnahmen auf - teilweise veraltete und bedeutungslose gewordene -
Währungseinheiten enthalten bzw. in ihrer Gesamtheit bedeutungslos geworden sind, legistisch 
überarbeitet werden. 

Inhalt: 

Legistische Modernisierung veralteter Bestimmungen im AngesteIlten-, Schauspieler-. Journalistengesetz. 

Alternativen: 

Keine 

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich: 

Keine 

Finanzielle Auswirkungen: 

Für die Gebietskörperschaften ergeben sich durch die legistische Modernisierung der 
arbeitsvertragsrechtlichen Vorschriften keine finanziellen Belastungen. 

EU-Konformität: 

Hinsichtlich der angestrebten legistischen Modernisierung gibt es keine rechtlichen Vorgaben des 
EU-Rechts. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Im Zusammenhang mit der Währungsumstellung auf Euro sind jene Bestimmungen, die sich auf veraltete 
Währungseinheiten beziehen, legistisch zu überarbeiten. Gleichzeitig erfolgt im JournG eine 
Rechtsbereinigung durch Entfall einer überholten und verfassungsrechtlich fragwürdigen Bestimmung. 

Konkret entfllllt im Angestelltengesetz im § 36 (Konkurrenzklausel) die Bezugnahme auf die 
Währungseinheit "Kronen" unter gleichzeitiger legistischer und sprachlicher "Modemisierung" dieser 
Bestimmung. 

Weiters erfolgt im Rahmen dieser Sammelnovelle eine legistische Überarbeitung des 
Schauspielergesetzes durch den Entfall jener Passagen, die auf den bedeutungslos gewordenen Begriff 
"Steuereinheiten" Bezug nehmen. Nach der herrschenden arbeitsrechtlichen Lehre sind diese 
Bestimmungen ohne die auf "Steuereinheiten" bezüglichen Satzteile zu lesen (vgl. dazu etwa Kapfer -
Bündsdoif, Kommentar zum Schauspielergesetz, Seite 43. ff.; Dittrich -Veit - Tades, Manz, Große 
Gesetzesausgabe, Anmerkungen zu § 5 Schauspielergesetz). 

Im Journalistengesetz entflillt die Bestimmung des § 12 betreffend die ausschließliche Zuständigkeit der 
Schiedsgerichte zur Entscheidung über die Frage des Wechsels der politischen Richtung eines 
Zeitungsunternehrnens. Diese Bestimmung ist in ihrer Gesamtheit von geringer praktischer Relevanz, 
zudem wurde manchen Teilen dieser Bestimmung durch bundesverfassungsgesetzliche Bestimmungen 
derogiert (vgl. dazu Dittrich -Veit - Tades. Manz, Große Gesetzesausgabe, Anmerkungen zu § 12 
Journalistengesetz). In Vorgesprächen fUr eine allflillige Neuregelung des Journalistengesetzes sind die 
beigezogenen Vertreter der Gewerkschaft Kunst, Medien, Sport und freie Berufe bereits 1984 einhellig 
rur die Streichung des gesamten § 12 eingetreten, da durch die Zusammensetzung der Arbeitsgerichte 
gewährleistet ist, dass die Frage, ob ein behaupteter Wechsel der politischen Richtung stattgefunden hat, 
der einen Journalisten zur vorzeitigen Auflösung seines Vertragsverhältnisses berechtigt, fachkundig 
beurteilt wird. 

Die einzelnen vorgeschlagenen Regelungen sind im Besonderen Teil der Erläuterungen näher dargestellt. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung dieser Normen grundet sich auf die Art. 10 Abs. 1 Z 11 
B-VG. 

Besonderer Teil 

Zu Art. 1 (Änderung des Angestelltengesetzes): 

Zu Z 1 (§ 36 AngG): 

Die seit Inkrafttreten des Angestelltengesetzes (1. Juli 1921) nicht geänderte und bedeutungslos 
gewordene Betragsregelung (120.000 Kronen = 8 ATS) entfiillt; die Schranke der Minderjährigkeit findet 
in § 36 Z 1 Berücksichtigung. 

Zu Z 2 (Artikel X Abs. 2 Z 5 AngG): 

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten. 

Zu Art. 2 (Änderung des Schauspielergesetzes): 

Zu Z 1, 2 und 3 (§§ 5 Abs. 3, 11 Abs. 1 und 23 Abs. 3 zweiter Satz SchauspG): 

Das derzeit geltende Recht kennt keine "Steuereinheit", § 5 Abs. 3 wird daher nach herrschender Ansicht 
ohne den bezüglichen Satzteil "gegen ein Entgelt von mehr als 130 Steuereinheiten (§ 172 des 
Personalsteuergesetzes in der Fassung des Gesetzes vom 20. Dezember 1921, BGBI. Nr. 713)", § 11 
Abs. lohne den Satzteil "bis zum Höchstbetrag von 15 Steuereinheiten", § 23 Abs. 3 2. Satz ohne die 
Wortfolge ,,2500 Steuereinheiten" gelesen (vgl. dazu etwa Kapfor - Bündsdorf, Kommentar zum 
Schauspielergesetz, S. 43. ff; Dittrich -Veit - Tades. Manz, Große Gesetzesausgabe, Anmerkungen zu § 5 
Schauspielergesetz). Der vorliegende Entwurf vollzieht diese Rechtsansicht auch auf gesetzlicher Ebene 
nach. 

Zu Z 4 (§ 53 Abs. 3 zweiter Satz SchauspG): 

Durch den Entfall der in den §§ 5 Abs. 3, 11 Abs. 1 und 23 Abs. 3 zweiter Satz genannten Beträge (bzw. 
der Bezugnahme auf den Begriff "Steuereinheiten") wird diese Verordnungsermächtigung bedeutungslos 
und kann daher entfallen. 

Zu Z 5 (§ 53 Abs. 5 und 6 SchauspG): 

Diese Bestimmungen regeln das Inkrafttreten. Die geänderten Regelungen des § 11 Abs. 1 gelten rur neue 
Dienstverhinderungen in jenen Bühnendienstverhältnissen, die nach dem Inkrafttreten der Neuregelung 
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beginnen. Auf Dienstverhinderungen, die noch vor Inkrafttreten der Neuregelung begonnen haben, sind 
noch die alten Bestimmungen anzuwenden. 

Zu Art. 3 (Änderung des Journalistengesetz): 

Zu Z 1 (§ 12 JournG): 

§ 12 sieht die ausschließliche Zuständigkeit der Schiedsgerichte zur Entscheidung über die Frage des 
Wechsels der politischen Richtung eines Zeitungsunternehmens vor. Diese seit Inkrafttreten des 
Journalistengesetzes (29. Februar 1920) inhaltlich unveränderte Bestimmung ist in ihrer Gesamtheit 
überholt und von geringer praktischer Relevanz. Dem rur das Journalistengesetz zuständigen 
Bundesministerium rur Wirtschaft und Arbeit ist keine diesbezügliche Entscheidung eines Schiedsgerichts 
bekannt. 

In Vorgesprächen zur alltalligen Neuregelung des Journalistengesetzes sind die Vertreter der 
Gewerkschaft Kunst, Medien, Sport und freie Berufe bereits 1984 einhellig rur die gänzliche Streichung 
dieser Bestimmung eingetreten, da durch die Zusammensetzung der Arbeitsgerichte gewährleistet ist, dass 
die Frage, ob ein behaupteter Richtungswechsel stattgefunden hat, fachkundig beurteilt wird. 

Teilen dieser Bestimmung wurde zudem durch bundesverfassungsgesetzliche Bestimmungen derogiert. 
§ 12 Abs. 2 2. Satz in der ursprünglichen Fassung ("Kommt die Obmannwahl nicht zustande, so wird aus 
den Mitgliedern der Nationalversammlung durch den Präsidenten ein Obmann bestellt.") trat bereits mit 
Inkrafttreten des § I des ÜbergangsG 1920 auf Grund seines Widerspruchs zum B-VG außer Kraft, weil 
dem Präsidenten des Nationalrates nur die in bundesverfasssungsgesetzlichen Bestimmungen enthaltenen 
Vollziehungszuständigkeiten zustehen und ihm weitere Vollziehungszuständigkeiten durch einfaches 
Bundesgesetz nicht übertragen werden dürfen (vgl. dazu Dittrich -Veit - Tades, Manz, Große 
Gesetzesausgabe, Anmerkungen zu § 12 Journalistengesetz). 

Zudem bestehen gegen diese Bestimmungen Bedenken verfassungsrechtlicher Natur: Die Schiedsgerichte 
nach § 12 JournG haben kraft Gesetzes zur Entscheidung über die Frage des Wechsels der politischen 
Natur eines Zeitungsunternehmens eine ausschließliche Zuständigkeit. Nach § 12 Abs. 4 JournG ist das 
Gericht an die Entscheidung des Schiedsgerichts gebunden. Diese Bindungswirkung erscheint im Hinblick 
auf Art. 6 MRK bedenklich, da die Frage des Wechsels der politischen Richtung rur die Fortruhrung oder 
Lösung und damit rur den Bestand des Arbeitsverhältnisses eines Journalisten entscheidend ist und damit 
jedenfalls zivilrechtliche Ansprüche im Sinne des Art. 6 MRK vorliegen. Daraus resultiert aber, dass der 
Arbeitnehmer Anspruch darauf hat, dass zwar nicht auf jeder Verfahrensebene Gerichte entscheiden 
müssen, dass jedoch letztlich ein Gericht die Rechtssache umfassend in rechtlicher und tatsächlicher 
Hinsicht entscheiden muß (Walter- Mayer, Grundriß des B-VG, 7. Auflage, Rz 1484). 

Der Entwurf sieht daher vor, den § 12, soweit er noch gilt, ersatzlos aufzuheben. Dadurch wird erreicht, 
dass das zuständige Landesgericht in Arbeits- und Sozialrechtssachen auch über die Vorfrage zu 
entscheiden hat, ob ein Zeitungsuntemehmen die grundlegende politische Richtung geändert hat. 

Dem Einwand, das juristische Fachwissen des Richters reiche nicht immer aus rur die Entscheidung, ob 
eine Änderung der politischen Richtung vorliegt, ist entgegenzuhalten: Ebenso wie Berufsrichter in der 
Lage sind, schwierige Fragen aus anderen Lebensbereichen zu beurteilen, wird dies auch rur eine 
Änderung der grundlegenden politischen Ausrichtung eines Zeitungsunternehmens der Fall sein, zumal 
fachkundige Laienrichter beim Arbeits- und Sozialgericht als Beisitzer fungieren. Allenfalls wird sich das 
zuständige Gericht eines Sachverständigen bedienen können. 

Die Bestimmung soll mit Ablauf des 31. Dezembers 200 I außer Kraft treten. 
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TEXTGEGENÜSERSTELLUNG 

Geltende Fassung Entwurf 

Artikel 1 - Änderung des Angestelltengesetzes 

§ 36. (1) Eine Vereinbarung, durch die der Angestellte rur die Zeit nach 
Beendigung des Dienstverhältnisses in seiner Erwerbstätigkeit beschränkt 
wird (KonkurrenzkJausel), ist unwirksam, wenn der Angestellte zur Zeit der 
Vereinbarung mindetjährig ist oder das Entgelt zur Zeit der Beendigung des 
Dienstverhältnisses den Betrag von 120.000 K nicht übersteigt.') 

(2) Bei höherem Entgelt ist eine solche Vereinbarung nur insoweit 
wirksam als: 

1. sich die Beschränkung auf die Tätigkeit in dem Geschäftszweige des 
Dienstgebers bezieht und den Zeitraum eines Jahres nicht übersteigt 
und 

2. die Beschränkung nicht nach Gegenstand, Zeit oder Ort und im 
Verhältnisse zu dem geschäftlichen Interesse, das der Dienstgeber an 
ihrer Einhaltung hat, eine unbillige Erschwerung des Fortkommens 
des Angestellten enthält. 

(1) ... 

(2) .. , 

a) jetzt S 8.-

Artikel X 

Dok. Name: KJ IAbt.1/Rathl EUROMaterieliSyn 

§ 36. Eine Vereinbarung, durch die der Angestellte rur die Zeit nach der 
Beendigung des Dienstverhältnisses in seiner Erwerbstätigkeit beschränkt 
wird (Konkurrenzklausel), ist nur insoweit wirksam, als: 

1. der Angestellte zur Zeit der Vereinbarung nicht minderjährig ist, 
2. sich die Beschränkung auf die Tätigkeit in dem Geschäftszweige des 

Dienstgebers bezieht und den Zeitraum eines Jahres nicht übersteigt, 
und 

3. die Beschränkung nicht nach Gegenstand, Zeit oder Ort und im 
Verhältnis zu dem geschäftlichen Interesse, das der Dienstgeber an 
ihrer Einhaltung hat, eine unbillige Erschwerung des Fortkommens 
des Angestellten enthält. 

Artikel X 

(1) .. . 

(2) .. . 
6. § 36 dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGB\. I Nr. XXX/200 1 tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

Stand: 18.12.2000 

137/M
E

 X
X

I. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
8 von 10

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



2 

TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 

Geltende Fassung Entwurf 

Artikel 2 - Änderung des Schauspielergesetzes 

§ 5. (1) ... 

(3) Die Vorschrift des Absatzes I gilt nicht rur Vereinbarungen mit 
Mitgliedern, die rur nicht mehr als sechzig Auffllhrungen im Jahre gegen ein 
Entgelt von mehr als 130 Steuereinheiten (§ 172 des Personalsteuergesetzes 
in der Fassung des Gesetzes vom 20. Dezember 1921, BGBI. Nr. 713) rur 
jedes Auftreten verpflichtet werden. 

§ 23. (1) ... 

(2) ... 

(3) Eine Vereinbarung, durch die ein Mitglied über seine Dienstpflicht 
hinaus in seiner Erwerbstätigkeit beschränkt wird, ist nur wirksam, wenn sie 
in einem Kollektivvertrag getroffen ist oder einer in einem Kollektivvertrag 
vereinbarten Beschränkung entspricht. Diese Vorschrift gilt nicht rur 
Vertragsverhältnisse der im § 5, Absatz 3, bezeichneten Art, ferner rur 
Vertragsverhältnisse von mindestens zweijähriger Dauer, wenn die festen 
Bezüge rur ein Jahr den Betrag von 2500 Steuereinheiten übersteigen, 
endlich rur Balletteleven, die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben und rur EinzeldarsteIler des Balletts. 

(4) ... 

Dok. Name: KJ IAbt.1/Rathl EUROMateriellSyn 

§ 5. (1) ... 

(3) Die Vorschrift des Abs. 1 gilt nicht rur Vereinbarungen mit 
Mitgliedern, die für nicht mehr als 60 Auffllhrungen im Jahr verpflichtet 
werden. 

§ 23. (1) ... 

(2) ... 

(3) Eine Vereinbarung, durch die ein Mitglied über seine Dienstpflicht 
hinaus in seiner Erwerbstätigkeit beschränkt wird, ist nur wirksam, wenn sie 
in einem Kollektivvertrag getroffen ist oder einer in einem Kollektivvertrag 
vereinbarten Beschränkung entspricht. Diese Vorschrift gilt nicht rur 
Vertragsverhältnisse der im § 5 Abs. 3 bezeichneten Art, ferner rur 
Vertragsverhältnisse von mindestens zweijähriger Dauer, endlich rur 
Balletteleven, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und rur 
EinzeldarsteIler (Solotänzer) des Balletts. 

(4) ... 

(5) § 5 Abs. 3, § 23 Abs. 3 zweiter Satz in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. I Nr. XXx/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

(6) § 11 Abs. 1 erster Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I 
Nr. XXX/200 1 tritt mit I. Jänner 2002 in Kraft und ist auf 
Dienstverhinderungen anzuwenden, die in nach dem I. Jänner 2002 
begonnenen Bühnendienstverhältnissen eingetreten sind. 

Stand: 18.12.2000 
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TEXTGEGENÜSERSTELLUNG 

Geltende Fassung Entwurf 

Artikel 3 - Änderung des Journalistengesetzes 

§ 12. (1) Über die Frage, ob die Voraussetzungen für eine Auflösung im 
Sinne des § 11, Absatz 1, vorliegen, entscheidet ein funfgliedriges 
Schiedsgericht, das aus je zwei von den beiden Streitteilen zu bestellenden 
Schiedsrichtern und einem von diesen vier Schiedsrichtern mit 
Stimmenmehrheit zu wählenden Obmann zusammengesetzt ist. 

§ 12 tritt mit Ablauf des 31. Dezembers 2001 außer Kraft. 

(2) Der Obmann muß Mitglied der Nationalversammlung sein. Kommt 
die Obmannwahl nicht zustande, so wird aus den Mitgliedern der 
Nationalversammlung durch den Präsidenten ein Obmann bestellt. 

(3) Im übrigen finden die Vorschriften des vierten Abschnittes des 
sechsten Teiles der Zivilprozeßordnung über das schiedsrichterliche 
Verfahren Anwendung. Findet das Schiedsgericht, daß die Behauptung des 
Redakteurs über den Wechsel der politischen Richtung wider besseres 
Wissen erhoben wurde, so kann es eine Mutwillensstrafe bis zum Betrage 
von 6666,27 S über ihn verhängen (§ 220 Z. P. 0.). (2) 

(4) Das Gericht ist an die Entscheidung des Schiedsgerichtes gebunden. 
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